
D er russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
bedeutet eine Zeitenwende auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht: Lieferbeziehungen 

müssen entflochten und Wertschöpfungsketten 
neu geordnet werden. Einen wesentlichen Aspekt 
hierbei bildet die Absicherung von Auslandsinves-
titionen gegen politische Risiken, die angesichts 
global unsicherer Rahmenbedingungen und ver-
änderter Risikobewertungen durch Unternehmen 
in den kommenden Jahren zusätzliche Bedeutung 
gewinnen wird. Mit den Investitionsgarantien bietet 
die Bundesrepublik Deutschland für diesen Zweck 
bereits seit mehr als 60 Jahren ein Instrument an. 
Investitionsvorhaben deutscher Unternehmen in 
Schwellen- und Entwicklungsländern können da-
mit gegen politische Risiken wie zum Beispiel 
Krieg, Enteignungen oder Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs in Deckung genommen werden.

MEHR ALS EIN 
VERSICHERUNGSINSTRUMENT

Die Investitionsgarantien ähneln dabei einem Ver-
sicherungsinstrument, gehen aber weit darüber 
hinaus: Stellen sich bei einem abgesicherten Aus-
landsprojekt Schwierigkeiten ein, versucht die 
Bundesregierung zunächst, diese durch diploma-
tische Flankierung mit dem Gaststaat zu beseiti-
gen. Dazu spricht sie den Fall etwa bei bilateralen 
Treffen und Regierungsverhandlungen an oder 
tritt auf hochrangiger Ebene schriftlich in Kontakt 
mit den Behörden des jeweiligen Gaststaates. Erst 

WIE INVESTITIONSGARANTIEN AUSLANDS-
PROJEKTE IN KRISENZEITEN SCHÜTZEN 

SICHERE AUSL ANDS-
INVESTITIONEN 

wenn diese Bemühungen erfolglos bleiben und das 
betroffene Investitionsvorhaben nicht weiterge-
führt werden kann, tritt der eigentliche „Garantie-
fall“ ein und der Investor erhält eine Entschädi-
gungszahlung für den Verlust des Projekts.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
GARANTIEÜBERNAHME

Für die Übernahme einer Investitionsgarantie gel-
ten drei Voraussetzungen. Erstens muss das abzu-
sichernde Vorhaben Investitionscharakter aufwei-
sen. Hierunter fallen insbesondere Beteiligungen 
an ausländischen Projektgesellschaften oder so-
genannte beteiligungsähnliche Darlehen, die mit 
einem steuernden Einfluss des Investors auf die 
begünstigte Tochtergesellschaft einhergehen. Zwei-
tens erfordert die Übernahme einer Investitions-
garantie einen hinreichenden Rechtsschutz für das 
Projekt im Gaststaat. Diese Voraussetzung wird in 
der Regel durch einen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und dem Gaststaat geschlossenen 
bilateralen Investitionsförderungs- und -schutz-
vertrag (IFV) erfüllt. Drittens muss es sich bei dem 
Projekt um ein förderungswürdiges Investitions-
vorhaben handeln. Hierfür sind (zu erwartende) 
positive Effekte des Projekts sowohl für den Gast-
staat – zum Beispiel durch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, die Verbesserung der Infrastruktur 
oder die Ermöglichung von Technologietransfer – 
als auch für die Bundesrepublik Deutschland (etwa 
durch die Schaffung oder den Erhalt von Arbeits-
plätzen) erforderlich. Zur Förderungswürdigkeit 
eines Investitionsvorhabens gehört daneben auch 
die Einhaltung grundlegender Umwelt-, Sozial- 
und menschenrechtlicher Anforderungen. Als Maß-
stab hierfür dienen die international anerkannten 
IFC Performance Standards der Weltbankgruppe.

können deutsche Unternehmen 
 Investitionsgarantien nutzen. 

60 JAHREN

SEIT ÜBER 

Wichtige Hilfe 
in Krisenzeiten: 
Investitionsga-
rantien zur Absi-
cherung von 
Auslandsinvesti-
tionen gegen po-
litische Risiken.

IN KÜRZE

34
SC

H
L

A
G

L
IC

H
T

E
R

 M
A

I 
20

22
W I R T S C H A F T S P O L I T I K



SO LÄUFT DER GENEHMIGUNGSPROZESS

Anträge für die Übernahme von Investitionsga-
rantien können bei der PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) ge-
stellt werden, die der Bund mit der Betreuung des 
Instruments beauftragt hat. Nach Prüfung der Vo-
raussetzungen werden Anträge, die den Anforde-
rungen genügen, einem interministeriellen Aus-

schuss (IMA) vorgelegt. Dieser IMA setzt sich aus 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz, dem Auswärtigen Amt, dem Bundesminis-
terium der Finanzen und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung zusammen und tagt insgesamt sechs Mal pro 
Jahr. Über die Annahme von Anträgen entscheidet 
der IMA im Konsens. Besteht ein solcher, wird das 
Projekt gegen die Zahlung eines jährlichen Garan-
tieentgelts in Deckung genommen. Liegen PwC die 
erforderlichen Unterlagen und Angaben zu einem 
Projekt vor, kann in der Regel auch kurzfristig auf 
der nächsten IMA-Sitzung über den Antrag ent-
schieden werden.

INVESTITIONSGARANTIEN UND  
DER UKRAINE-KRIEG

Wie wesentlich eine Absicherung durch Investiti-
onsgarantien sein kann, zeigt die aktuelle Situation 
eindrucksvoll. Denn mit möglichen Kriegsschäden 
für deutsche Auslandsprojekte in der Ukraine und 
der Drohung Russlands, sich aus dem Land zurück-
ziehende westliche Unternehmen zwangsweise 
zu verstaatlichen, sind in diesem Konflikt gleich 
zwei Fallgruppen politischer Risiken virulent, die 
durch die Investitionsgarantien adressiert wer-
den. Zugleich zählen Russland und die Ukraine 
mit 109 beziehungsweise 20 Garantien im Umfang 
von rund 7,3 Milliarden Euro und 400 Millionen 
Euro zu den zehn nachgefragtesten Zielstaaten der 
Investitionsgarantien.

Als Konsequenz aus dem russischen Überfall 
auf die Ukraine hat die Bundesregierung am 24. Fe-
bruar 2022 die Übernahme neuer Investitionsga-

rantien für Projekte in Russland und Belarus vor-
erst ausgesetzt. Zudem gilt seit dem 26. Februar ein 
EU-weites Verbot der Übernahme von Investitions-
garantien für Russland. Bestehende Garantien blei-
ben hiervon aber unberührt und bieten deutschen 
Investoren weiterhin Schutz für ihre dortigen Aus-
landsprojekte. Für die Ukraine gilt: Der Bund be-
obachtet die aktuell dynamische Lage fortlaufend. 
Über Neuanträge wird auf Basis der jeweiligen 
Risikosituation im Einzelfall entschieden. Bereits 
existierende Garantien bleiben ebenso wie im Fall 
von Russland und Belarus auch weiterhin gültig. 
Der Bund steht damit zu seinem Garantieverspre-
chen und der politischen Zielsetzung der Investi-
tionsgarantien, Unternehmen bei ihrem Auslands-
engagement auch in schwierigen Situationen zu 
begleiten. Das Garantieinstrument steht deutschen 
Investoren, die auf Auslandsmärkten aktiv werden 
wollen, hierfür auch zukünftig offen.

FÖRDERUNGSWÜRDIGE 
PROJEKTE ERHALTEN EINE 
DECKUNG.

Aktuelle Informationen zu den Investitionsgarantien und 
zur Deckungspraxis für Russland, Belarus und die Ukra-
ine finden sich unter  www.investitionsgarantien.de.

KONTAKT
YORCK DIERGARTEN & MORITZ LUMMA
Referat: Auslandsinvestitionen, Pariser Club

schlaglichter@bmwk.bund.de

MEHR ZUM THEMA

Keine neuen  
Investitionsga-
rantien gibt es 
seit Beginn des 
Ukraine-Krieges 
für Projekte in 
Russland und 
Belarus.
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